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1. Kurzzusammenfassung 

1.1 Vorwort 

Das 2017 gegründete Deutsche Maritime Zentrum e. V. (DMZ) ist ein unabhängiger öffentlich finanzierter, 
branchenübergreifender Thinktank mit Sitz in Hamburg. Es setzt auf Zukunftsthemen, wie nicht-fossile 
Kraftstoffe, emissionsfreie Antriebe, moderne Sicherheitssysteme und autonome Schifffahrt. Den Kern 
bilden Fragen der Gestaltung sowie der Umsetzung von Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich 
der maritimen Branche. Sie dienen dem Wissenszuwachs, der Weiterentwicklung des Standes der Technik, 
der Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Branchenstandorts Deutschland. 

Im Sommer 2020 hat das Deutsche Maritime Zentrum das Unternehmen Ramboll mit der >Aufnahme 
rechtlicher Regelungen und Erarbeitung eines bundesweiten Leitfadens für einheitliche Vorschriften zum 

Bunkern von verflüssigten Gasen sowie Kraftstoffen mit niedrigem Flammpunkt in deutschen Seehäfen< 
beauftragt. Der Leitfaden soll für die Prozessbeteiligten bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Genehmigung land- und seeseitiger Bunkervorgänge eine größere Beurteilungssicherheit schaffen. Hierbei 
geht es explizit auch um alternative Kraftstoffe, die gegenwärtig noch in der Entwicklung oder Erprobung 
sind und im Hinblick auf globale Emissionseinsparungsziele ein voraussichtlich großes Marktpotenzial 

haben. Diese Vorgehensweise bietet die Möglichkeit, Rahmenbedingungen auf Bundesland- sowie 

Hafenebene vorausschauend und kraftstoffartenunabhängig zu gestalten. 

Die Seeschifffahrt hat weltweit einen Anteil von etwa 2,9 % an den globalen CO2-Emissionen.1 Wie in 

anderen Branchen, so müssen auch in der Schifffahrt neue Emissionsstandards für Treibhausgase erfüllt 

werden. Die International Maritime Organization (IMO) verabschiedete 2018 eine erste Strategie zur 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen mit entsprechenden Einsparungsschritten bis 2050.2 

Alternative Kraftstoffe, wie z. B. Liquefied Natural Gas (LNG), Methanol, Ammoniak oder Wasserstoff, 
ermöglichen eine substanzielle Reduzierung der durch den Schiffsverkehr verursachten 

Schadstoffemissionen, insbesondere unter Anwendung strombasierter Herstellungsverfahren oder unter 

Beimischung von Bio-Anteilen. Die Europäische Union (EU) verweist in der Richtlinie 2014/94/EU auf eine 

Auswahl dieser alternativen Kraftstoffe und die notwendige Infrastruktur. Ein Bezug zur Seeschifffahrt 

wird in der Richtlinie gegenwärtig lediglich durch die Bereitstellung einer angemessenen Anzahl von LNG-

Bunkermöglichkeiten in Seehäfen hergestellt. Weitere Kraftstoffalternativen für den Seeverkehr sind in 
der derzeit in Überarbeitung befindlichen Richtlinie nicht berücksichtigt.3 

Damit in Schiffstonnage mit alternativen Antriebskonzepten investiert wird, bedarf es der verlässlichen 

Bereitstellung alternativer Schiffskraftstoffe. Dieser Zusammenhang lässt sich am Kraftstoff LNG wie folgt 
skizzieren: Bereits vor der Einführung von Vorschriften zur Begrenzung verschiedener Schadstoffanteile 
im Kraftstoff für die Schifffahrt (auch außerhalb von Emission Control Areas in 2020)4, war die technische 

Reife für den Einsatz des Schiffskraftstoffs LNG gegeben. Die Nutzung eines LNG-Antriebs war und ist eine 
der möglichen Compliance-Strategien zur Einhaltung der skizzierten Emissionsvorschriften. 

Es wäre daher zu erwarten gewesen, dass der Flottenzuwachs an Schiffen mit LNG-Antrieb bereits in 2018 
und 2019 hoch sein würde. Es zeigt sich jedoch erst im Jahr 2021 ein gegenüber den Vorjahren 

dynamischerer Zuwachs bei Schiffsbestellungen mit LNG- oder dual-fuel-Antrieb. Demgegenüber stieg 
auch die Zahl der weltweit verfügbaren LNG-Bunkerschiffe vor 2020 nur marginal, im Durchschnitt um 
drei je Jahr. 2020 kamen bereits acht weitere hinzu. Für das Jahr 2021 wird die Indienststellung von bis 
zu 17 weiteren LNG-Bunkerschiffen erwartet.5 

 
1 Vgl. IMO, 2020a. 
2 Vgl. IMO, 2018. 
3 Vgl. Europäisches Parlament und Rat, 2014a. 
4 Vgl. IMO, 2005. 
5 Vgl. DNV GL, 2021. 
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Weltweit haben mit Stand Februar 2021 191 Schiffe einen reinen LNG- oder dual-fuel-Antrieb, weitere 
238 Schiffseinheiten sind bestellt. Rund zwei Drittel der in Dienst befindlichen Flotte operiert innerhalb 
europäischer Fahrtgebiete (inkl. Norwegen). Wiederum mehr als zwei Drittel der bestellten Flotte ist für 
einen Einsatz außerhalb Europas bzw. für einen globalen Einsatz vorgesehen.6 Am Beispiel des größten 
europäischen Bunkermarktes, dem Hafen Rotterdam, kann die steigende Nachfrage der maritimen 
Wirtschaft nach LNG belegt werden. Mit rund 210 Tsd. m3 betrug der LNG-Bunkerabsatz in 2020 fast das 
Dreifache des Jahres 2019.7 Für das Jahr 2021 wird in Rotterdam eine weitere Mengensteigerung erwartet. 
In Schätzungen wird für die deutschen Seehäfen insgesamt von einem LNG-Bunkerabsatz von etwa 25 bis 
35 Tsd. m3 in 2020 ausgegangen. 

Mit zunehmender Verfügbarkeit des Schiffskraftstoffs LNG (Versorgungssicherheit) steigt die 
Marktdurchdringung und damit das Interesse der maritimen Branche an weltweit gleichwertigen Verfahren 
und Vorschriften für LNG-Bunkervorgänge (Rechtssicherheit). Die hier exemplarisch für LNG skizzierte 
Argumentationskette kann mit geringen Modifikationen auch auf andere, gegenwärtig in Entwicklung und 

Erprobung befindliche alternative Schiffskraftstoffe übertragen werden. Hierzu zählen nach derzeitigem 
Kenntnisstand insbesondere Wasserstoff, Ammoniak und Liquified Petroleum Gas (LPG), als komprimierte 
oder unter Druck bzw. tiefgekühlt verflüssigte Gase, sowie Methanol, als Kraftstoff mit niedrigem 
Flammpunkt8. 

 

1.2 Untersuchungsziel und Vorgehensweise 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, eine einheitliche Rechts- und Verfahrenslage für Bunkervorgänge mit 

alternativen Schiffskraftstoffen für die deutschen Seehäfen zu entwickeln. Hierdurch können die 
Bereitstellung sowie die Nutzung korrespondierender see- und landseitiger Bunkerfazilitäten befördert 

werden. 

Die Studie gliedert sich in drei Bände. Band 1 umfasst die Einführung in die Thematik und eine Kurzfassung 

der Studienergebnisse. In Band 2 werden in einer vergleichenden Analyse eine Übersicht des 

Rechtsrahmens auf Bundes-, Bundesland- und Hafenebene in Deutschland sowie in ausgewählten EU-
Mitgliedstaaten gegeben und Beispiele guter Praxis aus deutschen und europäischen Seehäfen vorgestellt. 

Zudem wird auf Standards, Richtlinien, Normen, Studien, etc. überregionaler bzw. internationaler 

Institutionen Bezug genommen und es werden die dort jeweils abgebildeten alternativen Kraftstoffe 

skizziert. Gibt es keine belastbaren Informationen zu den alternativen Kraftstoffen, wird am Beispiel von 

LNG argumentiert. Eine besondere Würdigung erfährt hierbei die Guidance on LNG Bunkering to Port 
Authorities and Administrations der European Maritime Safety Agency (EMSA). 

In Expertengesprächen und einem Workshop mit Dienstleistern (insbesondere Infrastruktur- und 

Terminalbetreiber), LNG-Bunkerlieferanten und -empfängern, Organisationen der Gefahrenabwehr, 

Genehmigungs- und Hafenbehörden sowie Politik und Verwaltung wurden umfangreiche und wertvolle 
Informationen zu LNG-Bunker- und Genehmigungsvorgängen in der Praxis ausgetauscht. 

In Band 3 findet sich ein Leitfaden zur Harmonisierung der Rechts- und Verfahrenslage des Bunkerns 
alternativer Schiffskraftstoffe, der auf den zuvor entwickelten Handlungsempfehlungen basiert. Erläutert 

wird, wie auf Ebene der deutschen Seehäfen und der für sie jeweils zuständigen Bundesländer einheitliche 

Regeln für ein sicheres und effizientes Bunkern von alternativen Kraftstoffen ausgestaltet werden könnten. 

Neben den Prozessbeteiligten in der Verwaltung des Bundes, in den Bundesländern sowie in den deutschen 

Seehäfen werden auch Bunkerlieferanten und -empfänger sowie potenziell am Bunkerprozess beteiligte 

 
6 Vgl. DNV GL, 2021. 
7 Vgl. Port of Rotterdam, 2021b. 
8 Vgl. IMO, 2017: International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels 2.2.28 Part A, 2 General "Low-flashpoint fuel means 

gaseous or liquid fuel having a flashpoint lower than otherwise permitted under paragraph 2.1.1 of SOLAS regulation II 2/4." i. V. m. § 2.1.1 der 

International Convention for the Safety of Life at Sea Kapitel II-2, Regulation 4 Probability of ignition "no oil fuel with a flashpoint of less than 60°C shall 

be used". 
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Terminalbetreiber angesprochen. Für diese Zielgruppen sollen die Handlungsempfehlungen der Studie 
eine größere Beurteilungssicherheit hinsichtlich: 

▪ der rechtlichen Ausgangssituation (Regelungstexte), 
▪ der Genehmigung des Bunkerns alternativer Kraftstoffe (am Beispiel von LNG), 
▪ der Erstellung und Auswertung von Risikoanalysen und 
▪ der Einschätzung lokaler Gegebenheiten schaffen. 

Die Empfehlungen bauen dabei auf den folgenden fünf Leitgedanken auf: 

1. Vom Speziellen zum Allgemeinen; von der Ausnahme zur Regel 
2. Nutzung von guten Praxisbeispielen und Erfahrungswerten 
3. Bewertbarkeit lokaler bzw. hafenspezifischer Besonderheiten 
4. Verfolgung einer risikobasierten (probabilistischen) gegenüber einer ausschließlich 

konsequenzbasierten (deterministischen) Betrachtungsweise 

5. Erhalt der Leistungsfähigkeit des Hafens (Bedingungen für die Durchführung von Simultaneous 
Operations (SIMOPS)) 

 

1.3 Zusammenfassung der Studienergebnisse 

Handlungsfeld: Regelungstexte mit Bezug zum Bunkervorgang 

Die Gruppierungen von Kraftstoffen sind in den deutschen Regelungstexten von großer Heterogenität 

geprägt. Ebenso wird das Bunkern alternativer Schiffskraftstoffe sehr unterschiedlich behandelt. Zum 

Untersuchungszeitpunkt wurde/wird das Bunkern alternativer Schiffskraftstoffe im Landesrecht explizit in 

der Hafenverordnung (HafVO) Mecklenburg-Vorpommerns (MV) (>tiefgekühlt verflüssigte Gase<) sowie in 
der Hafensicherheitsverordnung (HSVO) Schleswig-Holsteins (SH) (>tiefgekühlt verflüssigte Gase, Gase 

unter Druck oder entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 55°C<) behandelt und mit 

Genehmigung der Hafenbehörde zugelassen. In den anderen Bundesländern ist das Bunkern alternativer 

Schiffskraftstoffe gegenwärtig i. d. R. nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. In den Niederlanden, 

Belgien und Schweden wird die Verantwortung für die Genehmigung solcher Bunkervorgänge, anders als 
in Deutschland, zumeist ohne weitere Einschränkungen an die Häfen übertragen. Allen Regelungen in den 

genannten Staaten ist jedoch gemein, dass neben den Hafenbehörden auch weitere 

Genehmigungsbehörden in den Genehmigungsprozess einzubinden sind. Diese prüfen die in ihrer 

Zuständigkeit liegenden Kriterien des Bunkerns (bspw. Umweltrecht oder Betriebssicherheit). Die 
rechtlichen Grundlagen auf nationaler Ebene beruhen i. d. R. auf der Umsetzung europäischer 

Gesetzgebung. 

Die betrachteten Referenzhäfen in den Niederlanden, Belgien und Schweden behandeln das Bunkern 

alternativer Schiffskraftstoffe, insbesondere LNG, in den Regelungstexten auf Hafenebene deutlich 
umfangreicher als die deutschen Seehäfen. In Deutschland gibt es lediglich in der 
Hafenbenutzungsordnung (HBO) des Hafens Brunsbüttel genauere Angaben. Einige deutsche 

Hafenstandorte, wie Emden, Bremerhaven, Brunsbüttel, Hamburg und Rostock, verfügen über eigens 
erstellte bzw. durch unabhängige Stellen angefertigte Risikoanalysen, auf deren Grundlage Einzel- bzw. 

Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. 

Für die Handlungsempfehlungen zur Harmonisierung der Regelungstexte mit Bezug zum Bunkervorgang 

ergeben sich zwei Handlungsfelder: 

▪ Regelungstexte auf Bundeslandebene 
▪ Regelungstexte auf Hafenebene 

Ziel der Regelungstextanpassungen ist die Entwicklung eines Routineprozesses, der das Bunkern 

alternativer Schiffskraftstoffe mit Genehmigung der zuständigen Behörden ermöglicht, um auf 
Ausnahmegenehmigungen verzichten zu können. 
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Es wird empfohlen, in den Regelungstexten der Bundesländer 

▪ einen Absatz einzufügen, der das Bunkern alternativer Kraftstoffe unter der Voraussetzung der 
Genehmigung durch die zuständigen Behörden generell ermöglicht. 

▪ LNG und weitere zur Eigenversorgung von Schiffen potenziell einzusetzende Kraftstoffe unter der 
Bezeichnung >komprimierte oder verflüssigte Gase und andere Kraftstoffe mit niedrigem 
Flammpunkt< zu subsumieren. Durch diese Gruppierung wird nicht nur für LNG, sondern auch für 
weitere alternative Schiffskraftstoffe, wie z. B. LPG, Ammoniak, Wasserstoff und Methanol, eine 
rechtliche Grundlage geschaffen. 

▪ zu berücksichtigen, dass zu detaillierte Inhalte den Gestaltungsspielraum für hafenspezifische 
Besonderheiten einschränken können und daher das Potenzial einer flächendeckenden Umsetzung 
der Empfehlungen mindern. 

Für die HBO und Hafennutzungsordnungen (HNO) der deutschen Seehäfen wurden Ergänzungen 

identifiziert, die einerseits den Gestaltungsspielraum für hafenspezifische Besonderheiten wahren, aber 
andererseits wichtige Informationen für die Bunkerparteien enthalten und zugleich die 
Anwenderfreundlichkeit und das Sicherheitsniveau erhöhen. Für das Bunkern alternativer 
Schiffskraftstoffe wird empfohlen, die Regelungstexte der HBO und HNO zu ergänzen und mindestens: 

▪ explizit auf die Möglichkeit des Bunkerns des jeweiligen Kraftstoffs und die möglichen 

Bunkerkonzepte hinzuweisen, 

▪ die Genehmigungs- bzw. Anzeigepflicht der Bunkervorgänge festzulegen, 

▪ die Nutzung der Bunkerchecklisten der International Association of Ports and Harbors (IAPH) in 

der jeweils geltenden Fassung vorzuschreiben, 
▪ die für das Bunkern im Allgemeinen geeigneten Liegeplätze (ggf. differenziert nach Kraftstoffart) 

festzulegen und 

▪ auf vorliegende Risikobewertungen oder vergleichbare Dokumente zu verweisen. 

Zudem wird empfohlen, den Dialog unter den zuständigen (Hafen-)Behörden, unter den 

Landesregierungen (jeweils horizontal) und auch zwischen diesen Institutionen (vertikal) zugunsten der 
möglichst standort- bzw. bundeslandübergreifend harmonisierten Ergänzung der Regelungstexte zu 

intensivieren. 

 

Handlungsfeld: Genehmigung des Bunkerns alternativer Schiffskraftstoffe 

An der Genehmigung von Bunkervorgängen können generell die folgenden Akteure beteiligt sein: 

▪ Bunkerlieferanten 
▪ Bunkerempfänger 

▪ Terminalbetreiber 
▪ Zuständige Behörde (i. d. R. Hafenbehörde) 
▪ Organisationen der Gefahrenabwehr inkl. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) 

▪ Zuständige Behörden nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

Ein Genehmigungsprozess wird i. d. R. wie folgt ablaufen: Der Bunkerlieferant und der -empfänger reichen 

ihr Bunkerkonzept, bestehend aus dem Bunkermanagementplan sowie dem für den Bunkervorgang 

erstellten Compatibility Check, bei der zuständigen (Hafen-)Behörde, den Organisationen der 
Gefahrenabwehr und ggf. dem Betreiber des Terminals, an dem das Bunkern stattfinden soll, ein. Die 
genannten Parteien prüfen die Unterlagen und weisen die Bunkerparteien auf ggf. notwendige 
Anpassungen und weitere einzureichende Dokumente hin. 

Der bisherige Ablauf des Genehmigungsprozesses ist für Bunkerparteien, die mit den örtlichen 
Gegebenheiten nicht vertraut sind, problematisch, da ihnen die zu informierenden Behörden nicht bekannt 

sind. Wiederum die deutschen (Hafen-)Behörden sind bei der Prüfung der Dokumente für 
Einzelgenehmigungen mit einem hohen Genehmigungsaufwand konfrontiert. 
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Mit dem IAPH Audit Tool existiert bereits ein international genutztes Instrument zur Vorqualifizierung von 
LNG-Bunkerlieferanten, welches perspektivisch auch auf weitere alternative Schiffskraftstoffe anwendbar 
ist. Es schafft einen systematischen, transparenten und unabhängigen Prozess zur Kommunikation von 
Prüfungsnachweisen und zur objektiven Bewertung vordefinierter Systemsicherheitskriterien für 
Bunkervorgänge. Bestimmte Nachweise der Bunkerlieferanten müssen hierdurch nicht vor jedem 
Bunkervorgang neu übermittelt und geprüft werden, sondern sind für die Gültigkeitsdauer der 
Bescheinigung fixiert. Des Weiteren bietet das IAPH Audit Tool eine offene Informationsplattform, auf der 
die (Hafen-)Behörden Dokumente untereinander austauschen können und so bspw. eine höhere 
Transparenz und Prozesssicherheit herstellen können. Die Informationsplattform dient als Ablageort für: 

▪ wichtige Grundlagendokumente (internationale Standards, Normen etc.), 
▪ ein Verzeichnis mit örtlichen Bunkerlieferanten, 
▪ Prüfungsergebnisse und Unterlagen der Bunkerlieferanten, 
▪ Informationen zur operativen Anpassung von Bunkervorgängen und 

▪ die Dokumentation der Bunkervorgänge (inkl. Vor- und Unfälle). 

Auf Basis des IAPH Audit Tools sind im Leitfaden Eckpunkte aufgeführt, die es den zuständigen 
(Hafen-)Behörden in den deutschen Seehäfen ermöglichen, bei Bedarf ein eigenes Modell zur 
Vorqualifizierung von Bunkerlieferanten zu entwickeln. 

Ungeachtet der Nutzung des IAPH Audit Tools wird angeregt, eine für alle (Hafen-)Behörden zugängliche 

digitale Plattform nach dem oben aufgeführten Vorbild zu schaffen, auf der Grundlagendokumente und 

Informationen zum Bunkern alternativer Schiffskraftstoffe abgelegt werden können. 

Eine weitere Empfehlung zur Vereinfachung des Genehmigungsprozesses ist die Benennung von Single 
Points of Contact in Form des Bunkerlieferanten (für die Bunkerparteien) sowie der zuständigen 

(Hafen-)Behörde (für die Behörden). Damit verbunden ist die stellvertretende Regelung des Dokumenten- 

und Informationsaustauschs. Hierdurch wird sichergestellt, dass sowohl die Dokumente der 

Bunkerparteien an die richtigen Stellen gelangen als auch die nicht direkt in die Hafenaktivitäten 

eingebunden Behörden ihren Zuständigkeiten adäquat nachkommen können. 
 

Handlungsfeld: Harmonisierung von Risikoanalysen (modularer Werkzeugkasten) 

Aktuell gibt es ohne Risikoanalysen keine Genehmigung von LNG-Bunkervorgängen. Diese werden von 

Bunkerlieferanten für ihre Bunkerfahrzeuge bzw. -anlagen sowie von Hafenbehörden oder von ihnen 
beauftrage unabhängige Stellen für Häfen erstellt. Um das Vorgehen zu harmonisieren und einheitliche 

Sicherheitsniveaus zu etablieren, wurde in der Studie ein modularer Werkzeugkasten für die Durchführung 
von Risikoanalysen entwickelt. Unter Berücksichtigung der jeweiligen stofflichen Eigenschaften kann 

dieser auf jeden alternativen Schiffskraftstoff angewendet werden. Daraus ergeben sich spezifische 
Sicherheitsmaßnahmen und Anforderungen für die Bebunkerung (bspw. Kontrollzonen). 

Der Werkzeugkasten verfolgt sowohl eine konsequenzbasierte als auch eine wahrscheinlichkeitsbasierte 

Betrachtung der möglichen Fehlerszenarien von Bunkervorgängen. Risikomindernde 
Sicherheitsmaßnahmen werden nach dem Modell der drei Verteidigungsebenen sowie unter 

Berücksichtigung des Prinzips ALARP (As Low as Reasonably Practicable = so niedrig wie 

vernünftigerweise praktikabel) empfohlen. 

Bei der Entwicklung des Werkzeugkastens wurde ein Fokus auf die Bedingungen für SIMOPS gelegt, 
welche die Belange der Terminalbetreiber adressieren und insbesondere das simultane Be- und Entladen 
bzw. den Passagierwechsel einschließen. Es wurde festgestellt, dass die in der Risikoanalyse ermittelten 
Kontrollzonen den größten Einfluss auf die Möglichkeit von SIMOPS haben. Empfohlen wird, SIMOPS in 

der Safety Zone im Allgemeinen auszuschließen. Ausnahmen von dieser Regelung bedingen geeignete 
technische und/oder organisatorische Maßnahmen (ALARP). In der Hazardous Zone als auch schwebend 

darüber sind SIMOPS dagegen zwingend auszuschließen. 
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Für die zuständigen (Hafen-)Behörden ergibt sich die Möglichkeit, mit Hilfe des Werkzeugkastens bereits 
im Vorfeld die hafenspezifischen Besonderheiten zu adressieren und eine Einhaltung möglicherweise 
geltender Beschränkungen zu fördern. Es wird empfohlen, dass die deutschen Seehäfen grundsätzlich, 
eingeschränkt und nicht mögliche Bunkerliegeplätze kartieren und die wesentlichen Bunker-Parameter 
nennen. Die Kartierung ist für jeden einzelnen alternativen Kraftstoff, zunächst aber für LNG 
durchzuführen. Die Harmonisierung von Umfang und Art der auszutauschenden Informationen verspricht, 
die Anforderungen für eine Genehmigung von Bunkervorgängen sowohl vonseiten der Hafenbehörden als 
auch aus Sicht der Bunkerparteien standortübergreifend transparent zu gestalten. Eine Einbindung der 
zuvor genannten offenen Informationsplattform ggf. mit harmonisierten Online-Formularen ist denkbar. 
 
Handlungsfeld: Einschätzung lokaler Gegebenheiten 

Abschließend werden im Leitfaden Handlungshilfen für die am jeweiligen Standort beteiligten Behörden 
definiert. Aspekte, die für eine individuelle standortspezifische Betrachtung notwendig sind, wurden 

ergänzt. Sie können die Anwendung des entwickelten Werkzeugkastens für harmonisierte 
Risikobewertungen im jeweiligen lokalen Kontext erleichtern. 

Die behandelten Bunkerkonzepte werden mit typischen Liegeplatzsituationen auf Basis der 
Hafenkategorisierung aus dem zweiten Band der Studie kombiniert, sodass eine einheitliche Struktur für 

die Risikobewertung sämtlicher Zusammensetzungen aus Bunkerkonzept und Liegeplatz entsteht. Hiermit 

soll den deutschen Seehäfen die Arbeit mit dem modularen Werkzeugkasten unter Berücksichtigung ihrer 

jeweiligen Eigenheiten erleichtert werden. Bei der Bewertung der Liegeplatzsituationen wurden die 

Kontrollzonen und Risikoakzeptanzkriterien als wichtigste Kriterien identifiziert. 

Auf Basis der hafenspezifischen Liegeplatzsituationen wird angeregt, dass die zuständige (Hafen-)Behörde 

für die zum Bunkern geeigneten Liegeplätze jeweils ein empfohlenes Bunkerkonzept ableitet und dieses 

ausweist. Die Darstellung kann bspw. durch das zuvor erwähnte Kartierungsmodell erfolgen. 

Ebenso wurden Bedingungen für Bunkervorgänge an ausgewählten Liegeplätzen in den deutschen 

Seehäfen gewürdigt, die über rechtlich vorgeschriebene Anforderungen hinausgehen, wie z. B. ein 
erhöhter Abstand zwischen Tank und Außenhaut des Bunkerschiffes zur Reduzierung der 

Wahrscheinlichkeit einer Tankbeschädigung bei Kollision. Bei einem durch örtliche Besonderheiten ggf. 

erhöhten individuellen Gefährdungspotenzial ist eine Auswahl von Möglichkeiten zur Reduzierung der 

Wahrscheinlichkeit einer Tankbeschädigung zu berücksichtigen. Hierzu zählen sowohl bauliche Vorgaben 

als auch Äquivalenznachweise oder operative Sicherheitsmaßnahmen. 

 

Mit den Vorschlägen zur Anpassung der Regelungstexte, zur Harmonisierung der Genehmigungsprozosse 

und Risikoanalysen sowie zur Beurteilung lokaler Gegebenheiten in den Seehäfen, skizziert der 

vorliegende Leitfaden eine Vielzahl von Ansätzen für einen adaptierten Rechtsrahmen. Dieser wird 
benötigt, um Anforderungen der maritimen Branche an international gleichwertige Verfahren und 
Vorschriften für Bunkervorgänge mit alternativen Kraftstoffen auch in deutschen Seehäfen Rechnung zu 
tragen. 
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ANHANG 

Anhang 1 - Glossar 

ALARP-Prinzip 

Beim ALARP-Prinzip handelt es sich um eine Sicherheitsphilosophie, die Bestandteil qualitativer 
Risikoanalysen ist. Sie besagt, dass mittlere Risiken durch geeignete Maßnahmen gemindert werden 
sollen, solange der zusätzliche Aufwand zur Minderung noch begründbar und praktikabel ist (as low as 
reasonably practicable). 
 
Bow-Tie-Diagramm 

Ein Bow-Tie-Diagramm dient der grafischen Darstellung der Bewertung von Risikosituationen. Das 

Diagramm wird von links nach rechts gelesen. Auf der linken Seite stehen die möglichen Gefahren, die 
das potenziell gefährliche Ereignis in der Mitte auslösen. Zwischengelagert befinden sich die Schwellen 
zur Eliminierung oder Abschwächung der Ursachen. Am rechten Rand sind die möglichen Folgen des 
Ereignisses dokumentiert, die dann auftreten, wenn die vorgenommenen wirkungsbezogenen Maßnahmen 
nicht den gewünschten Effekt erzielen. 

 
Bunkerempfänger 

Der Bunkerempfänger ist ein Reeder oder Charterer von Schiffen, der den Bunkerlieferanten mit der 

Durchführung der Bebunkerung beauftragt und in Absprache mit diesem den Bunkervorgang organisiert. 

 
Bunkerinstallationen 

Der Begriff Bunkerinstallationen umfasst die Rohrleitungen, Prozesskomponenten, Instrumentierung und 

weitere Komponenten für den Transfer des Kraftstoffs vom Bunkerlieferanten zum Manifold des 

Empfängerschiffs.624 

 

Bunkerlieferant 

Der Bunkerlieferant liefert den jeweiligen Kraftstoff an den Bunkerempfänger. Hierfür organisiert er in 

Absprache mit dem Bunkerempfänger, den beteiligten Behörden sowie ggf. den Terminalbetreibern die 

Modalitäten der Bebunkerung. 

 
Bunkerpartei 

Diese Bezeichnung wird als Oberbegriff für Bunkerlieferanten und -empfänger verwendet. 
 

Bunkerschiff 

Bunkerschiffe sind Schiffe, die andere Schiffe mit Kraftstoff versorgen. In Regelungstexten werden 
teilweise die Begriffe Tankschiff oder Bunkerboot verwendet. Bunkerschiffe sind explizit von Tankern zu 

unterscheiden, deren Funktion lediglich der Transport und Umschlag flüssiger und gasförmiger Stoffe ist. 
 
Fehlerszenario 

In der Risikobewertung werden in der HAZID Fehlerszenarien identifiziert und bewertet. Bei diesen handelt 

es sich um potenzielle Gefahrensituationen für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, die beim Bunkern 

auftreten können. 
 

 
624 Vgl. ISO, 2013. 
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Flash Fire 

Ein Flash Fire ist ein Rückschlagsbrand der entsteht, wenn beim Bunkern ein durch die Freisetzung von 
bspw. LNG hervorgerufenes Gas-Luft-Gemisch im Bereich der unteren und oberen Explosionsgrenze durch 
den Wind zu einer Zündquelle getragen wird. Nach der Entzündung schlagen die Flammen zur 
Austrittsquelle zurück.625 
 
FMEA 

Eine FMEA ist eine speziell strukturierte Methode einer HAZID. Sie basiert auf präventiven Methoden, 
deren Anwendung das Ziel verfolgen, Fehler frühzeitig zu erkennen und deren Entstehung bereits im 
Vorfeld durch Aufzeigen geeigneter Gegenmaßnahmen zu vermeiden.626 
 
Genehmigungsprozess 

Der Genehmigungsprozess dient als Oberbegriff für Handlungen der Bunkerlieferanten, -empfänger, ggf. 
Terminalbetreiber, der zuständigen (Hafen-)Behörden und weiteren Behörden, die der Zulassung eines 
Bunkervorgangs dienen. Er kann unterteilt werden in die Vorqualifizierung von Bunkerparteien und die 
grundsätzliche Zulassung des Bunkerns. 
 

HAZOP 

Eine HAZOP ist eine speziell strukturierte Methode einer HAZID. Sie verfolgt einen systematischen Ansatz 

zur Identifizierung von Gefahren und Betriebsfähigkeitsproblemen, die infolge von Abweichungen von den 

vorgesehenen Prozessbedingungen auftreten. Die HAZOP wird wie die HAZID durch ein interdisziplinäres 
Team durchgeführt.627 

 

Individualrisiko und location specific individual risk 

Anhand des IR und des LSIR können die Risikoakzeptanzwerte für Bunkervorgänge abgeleitet werden. 

Das IR ist die Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte Person durch den Eintritt eines Vor- oder Unfalls 
einen Schaden erleidet. Das LSIR entspricht dem theoretischen Sterberisiko einer beliebigen Person, die 

sich in einem bestimmten Bereich durchgängig (24 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr) aufhält und durch 

die definierten Gefahren den Tod erleidet.628 
 

Jet Fire 

Ein Jet Fire ist ein Strahlbrand, der bspw. bei einem LNG-Austritt unter Druck entstehen kann. Wird die 
resultierende Dampfwolke entzündet, breiten sich die Flammen rückwärts zum Punkt der Freisetzung aus. 

Durch die druckbedingt erhöhte Austrittsgeschwindigkeit des LNG wird vergleichsweise viel Gas verbrannt, 

wodurch die Wärmeemission steigt.629 
 
Kontrollzonen 

Bei der Einrichtung von Kontrollzonen handelt es sich um Sicherheitsmaßnahmen, die im Zuge von 

Bunkervorgängen getroffen werden. Die verschiedenen Kontrollzonen sind mit unterschiedlichen 
Einschränkungen und Maßnahmen verbunden. Die gemäß ISO/TS 18683:2015 und ISO 20519:2017 

definierten Kontrollzonen sind in Tabelle 44 erläutert und in Abbildung 29 veranschaulicht. 

 
 

 
625 Vgl. Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock, 2015. 
626 Vgl. TQM, 2020. 
627 Vgl. DNV GL, 2019a. 
628 Vgl. EMSA, 2018. 
629 Vgl. Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock, 2015. 
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(LNG-)BMP 

Ein LNGBMP ist ein nach IACS Rec. 142 definiertes Dokument, in dem die Bunkerparteien alle 
sicherheitsrelevanten Unterlagen über die genutzten Infrastrukturen, Ausrüstungen, Personal etc. 
zusammentragen können. Für die Genehmigungsbehörden dient der LNGBMP somit als 
Bewertungsgrundlage für geplante LNG-Bebunkerungen.630 Im Allgemeinen kann das Prinzip des 
Bunkermanagementplans auch auf weitere alternative Schiffskraftstoffe übertragen werden. 
 
Pool Fire 

Ein Pool Fire ist ein Lachenbrand, der durch die direkte Entzündung des sich über einer (LNG-)Lache631 
bildenden Gasdampfs entsteht.632 
 
Risikoanalyse 

Der Oberbegriff Risikoanalyse bezeichnet im Kontext dieses Leitfadens den Gesamtprozess der 
Risikoidentifizierung, Risikoanalyse und Risikobewertung entsprechend des Werkzeugkastens in 
Kapitel 3.3.2. 
 
Risikokontur 

Die Risikokonturen geben in Risikobewertungen für ein bestimmtes Fehlerszenario an, in welchen 

Bereichen um die Bunkerstelle sich Personen welchen Wahrscheinlichkeiten der Schädigung durch das 

entsprechende Fehlerszenario aussetzen. Sie geben damit Informationen dazu, inwiefern Personen, die 

sich innerhalb einer definierten Kontur befinden, sich dem Risiko einer Schädigung aussetzen und bilden 
damit die Grundlage für die Ableitung von Sicherheitsmaßnahmen. 
 

SIMOPS 

Bei SIMOPS handelt es sich im Kontext dieses Leitfadens um sämtliche simultane Aktivitäten, die während 

des Bunkervorgangs stattfinden und tendenziell entweder einen Einfluss auf diesen ausüben oder von 
diesem beeinflusst werden können. Dabei schließt der Begriff SIMOPS sowohl die Betrachtung der 

Gleichzeitigkeit von Umschlag- und Bunkervorgängen als auch passierende land- und seeseitige Verkehre, 

Passagiere an Bord, Passagierwechsel etc. ein. Die simultane Durchführung des Bunkerns und 

Umschlagens (sowie ggf. weiterer gleichzeitig ablaufender Prozesse) stellt durch den direkten Einfluss auf 

die Dauer der Liegezeiten eines der ausschlaggebenden Kriterien für die Wirtschaftlichkeit von Schiffen 
mit alternativen Kraftstoffen dar. 
 

Single Point of Contact633 

Das Prinzip entstammt den Empfehlungen der EMSA Guidance on LNG Bunkering, die hierfür die 
Bezeichnung >Single-Desk Approach< verwendet. Es besagt, dass durch die gebündelte Abwicklung und 
Koordination der Genehmigungsvorgang für Bunkervorgänge maßgeblich vereinfacht werden kann. Als 
Single Point of Contact kann dabei eine Stelle auftreten, die eine zentrale Beteiligung am Prozess besitzt 

(bspw. die Hafenbehörde). Die Tätigkeit des Single Point of Contact ersetzt nicht die nötigen 

Genehmigungsschritte, die durch andere Institutionen zu leisten sind. Jedoch tritt die entsprechende Stelle 

als erster Ansprechpartner für die anderen, am Genehmigungsprozess beteiligten Parteien auf. 

 

 
630 Vgl. EMSA, 2018. 
631 Ein ähnliches Verhalten tritt auch bei anderen tiefgekühlt verflüssigten Gasen auf. 
632 Vgl. Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock, 2015. 
633 Vgl. EMSA, 2018. 



Aufnahme rechtlicher Regelungen und Erarbeitung eines bundesweiten Leitfadens für einheitliche Vorschriften zum Bunkern von komprimierten und verflüssigten Gasen sowie Kraftstoffen mit niedrigem Flammpunkt in deutschen Seehäfen 

 

 

  

 

XXXVI 

Anhang 2 - Regelungstexte der Häfen für das Bunkern alternativer Kraftstoffe 

Tabelle 46 | Inhalte der Regelungstexte auf Hafenebene für die Zulässigkeit des Bunkerns 

Standort Rechtliche Grundlage TTS-Transfer STS-Transfer PTS-Transfer 

Hamburg GGBV Hafen Hamburg Übergabe von Schiffskraftstoffen mit einem 

Flammpunkt unter 55°C mit diesem Konzept ohne 
Ausnahmegenehmigung ausgeschlossen 

Übergabe von Schiffskraftstoffen mit einem 

Flammpunkt unter 55°C mit diesem Konzept ohne 
Ausnahmegenehmigung ausgeschlossen 

 

Brunsbüttel HBO für die Brunsbütteler 
Häfen i. V. m. § 24 HSVO 

LNG TTS-Bebunkerungen stellen einen 
anzeigepflichtigen, aber genehmigungsfreien Vorgang 

dar 

LNG STS-Transfers sind genehmigungspflichtig und 
werden auf Basis von Einzelgenehmigungen 

ausgestellt 

 

Sassnitz HNO Übernahme von tiefgekühlt verflüssigten Gasen zur Eigenversorgung von Wasserfahrzeugen ist ausschließlich mit Genehmigung der Hafenbehörde zulässig 

Amsterdam, 
Rotterdam 

HafenO Amsterdam/Rotterdam Zulässigkeit des Bunkerns nur bei Genehmigung der Hafenbehörde 

Antwerpen HafenPolVO Für Bunkervorgänge ist eine Genehmigung der Hafenbehörde erforderlich. 

Antwerpen Hafenvorschriften Port of 
Antwerp 

Das Bunkern unterliegt der vorherigen Genehmigung durch den Hafenmeister. 

Zeebrugge Bunkerordnung Port of 
Zeebrugge 

-zulässige Liegeplätze für das Bunkern von LNG (inkl. max. Transfergeschwindigkeit bei LNG-Bebunkerung) 
sind ausgewiesen 

-andere Liegeplätze nur nach einer gesonderten Risikobewertung nutzbar 
 

Vorbeifahrender Verkehr während Andockung:  
-Abstand mind. 30m 

-max. Geschwindigkeit: 6 Knoten 

 

Schiffsverkehr, bei Fahrt in gleicher Richtung:  
-Abstand mind. 50m  

-max. Geschwindigkeit: 6 Knoten 
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Standort Rechtliche Grundlage TTS-Transfer STS-Transfer PTS-Transfer 

Göteborg LNG-Betriebsvorschriften -vergleichbar mit einem Bunkerbetrieb zwischen 

einem Bunkerschiff und einem Empfängerschiff, so 
dass die gleichen Vorschriften gelten und die gleiche 

Checkliste ausgefüllt werden muss 
-um ein LNG-Bunkerfahrzeug zu betreiben, muss der 

Betreiber des Fahrzeugs auf Anfrage eine genehmigte 
ADR-Schulungsbescheinigung und Kenntnisse des 

Sicherheitshandbuchs des Terminals bzgl. des LNG-
Bunkerkonzepts vorweisen 

-Bunkerschiff muss über eine Zulassung verfügen 

-Empfängerschiff muss den IGF-Code erfüllen 
-Empfängerschiff sollte der Norm ISO 20519:2017 

oder einer ähnlichen Norm entsprechen 
-Anlage muss über ein genehmigtes 

Sicherheitsmanagementsystem und über Routinen 
verfügen, die den Bunkerbetrieb an den Liegeplätzen 

der Anlage mit oder ohne gleichzeitigen 
Ladungsbetrieb ermöglichen 

-alle Bunkerarbeiten müssen genehmigt werden 
-Bunkerschiff soll nach dem IGC-Code gebaut sein 

-Bunkerschiff nach dem Green-Bunker-Konzept 
inspizieren 

-Bunkerschiff soll über den Nachweis einer 
angemessenen Ausbildung und Zertifizierung gemäß 

International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 

und der Norm ISO 20519:2017 verfügen 
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Tabelle 47 | Inhalte der Regelungstexte auf Hafenebene für SIMOPS bei Bunkervorgängen 

Standort Rechtliche Grundlage SIMOPS bei Bunkervorgängen 

Amsterdam, 

Rotterdam 

HafenO Amsterdam/Rotterdam Voraussetzung für die Erlaubnis von SIMOPS beim Bunkern von LNG ist ein 

klassengenehmigter LNGBMP. 

Zeebrugge Bunkerordnung Port of 

Zeebrugge 

Erlaubt, wenn diese im LNGBMP beschrieben und vom Flaggenstaat und allen am 

Bunkervorgang beteiligten Parteien anerkannt sind. 

Göteborg LNG Betriebsvorschriften -Umschlag von Öl auf LNG-betriebene Schiffe ist parallel zum Bunkern von LNG 

erlaubt 
-Bunkern von Öl auf einen LNG-Tanker während des LNG-Umschlagvorgangs ist 

nicht erlaubt 
-weitere SIMOPS gemäß Bunkercheckliste 
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Tabelle 48 | Inhalte der Regelungstexte auf Hafenebene für Bunkerchecklisten 

Standort Rechtliche Grundlage LNG-Bunkerchecklisten 

Brunsbüttel HBO für die Brunsbütteler 

Häfen i. V. m. § 24 HSVO 

LNG-Bunkerchecklisten werden als Anhang der HBO beigefügt und orientieren sich 

an der Vorlage der IAPH 

Amsterdam, 

Rotterdam 

HafenO Amsterdam/Rotterdam Die Bunkercheckliste ist von den Beteiligten auszufüllen und 24 Stunden 

aufzubewahren. 

Amsterdam Bunkerchecklistendekret Für das Bunkern von LNG, LPG, Methanol, Ethanol, Ammoniak und Wasserstoff 

werden die entsprechenden IAPH-Checklisten vorgeschrieben. 

Rotterdam Bunkerchecklistendekret Als LNG-Bunkerchecklisten sind die Vorlagen der IAPH zu verwenden. 

Antwerpen Hafenvorschriften Port of 

Antwerp 

Die LNG-Bunkercheckliste muss vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt und 

unterzeichnet sein. Sie ist für 24 Stunden an Bord vorzuhalten und danach 6 
Monate aufzubewahren. 

Zeebrugge Bunkerordnung Port of 

Zeebrugge 

Nutzung der IAPH-Checklisten für das Bunkern von LNG 

Göteborg LNG Betriebsvorschriften Vor dem Bunkern von LNG muss zusammen mit einem Vertreter des Bunkerschiffes 

eine Bunkercheckliste ausgefüllt werden. Dabei handelt es sich um eine angepasste 
Bunkercheckliste auf Basis der Vorlage der IAPH. 

Stockholm Hafenvorschriften Dokumentation und Begleitung der Bunkervorgänge mit separaten LNG-

Bunkerchecklisten für TTS- bzw. STS-Transfers. 
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Tabelle 49 | Inhalte der Regelungstexte auf Hafenebene für Wettergrenzen bei Bunkervorgängen 

Standort Rechtliche Grundlage Wettergrenzen bei Bunkervorgängen 

Antwerpen Hafenvorschriften Port of 

Antwerp 

LNG: 

-maximale Windstärke 8 
-Sondergenehmigungen ab Windgeschwindigkeiten über 6 auf der Beaufort-Skala 

(ortsabhängige Situation entscheidend) 
-Schiffe müssen so festgemacht werden, dass sie in der Lage sind den 

Wetterbedingungen (Wind, Wellen, Seegang oder weitere) zu widerstehen 

-kein Bunkerbetrieb bei anhaltendem Gewitter 
-kommt es während des Bunkerns in unmittelbarer Nähe zu einem Gewitter mit 

Blitzeinschlägen, so ist dieser unverzüglich einzustellen und alle Systeme zu sichern 
-vor Wiederaufnahme des Betriebs muss eine Genehmigung des Büros des 

Hafenmeisters eingeholt werden 

Zeebrugge Bunkerordnung Port of 
Zeebrugge 

LNG STS-Transfer:  
-maximale Windstärke: 17m/s für 10 Minuten 

-Mindestsichtweite: 500 Meter 
-Gewitter: mindestens 10 km entfernt (Zeitspanne zwischen Donner und Blitz +/- 

30 Sekunden) 
 

LNG TTS-Transfer:  

-maximale Windstärke: 17m/s für 10 Minuten 
-Mindestsichtweite: 100 Meter 

- Gewitter: mindestens 10 km entfernt (Zeitspanne zwischen Donner und Blitz +/- 
30 Sekunden) 

Göteborg LNG-Betriebsvorschriften Windgeschwindigkeiten von höchstens 20 m/s 
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Tabelle 50 | Inhalte der Regelungstexte auf Hafenebene für Kontrollzonen bei Bunkervorgängen 

Standort Rechtliche Grundlage Kontrollzonen bei LNG-Bunkervorgängen 

Antwerpen Hafenvorschriften Port of 

Antwerp 

LNG: 

-sowohl auf dem Empfänger- als auch Bunkerschiff ist bei einer STS-Bebunkerung 
eine Kontrollzone von 20 Metern zu kennzeichnen 

-zwischen Arbeitsbereich und Seeschiffen und/oder Lastkähnen und -kraftwagen 
und/oder Eisenbahnwaggons, die gefährliche und/oder entflammbare Güter 

befördern, ist ein ausreichender Raum vorzusehen 

Zeebrugge Bunkerordnung Port of 

Zeebrugge 

LNG: 

-Safety Zone für Bebunkerung im TTS-Konzept: 25 Meter 
-nur autorisierte Personen 

-Monitoring and Security Area: 200 Meter 

Göteborg LNG-Betriebsvorschriften -vor allen LNG-Bunkervorgängen muss eine Safety Zone um die Bunkerstation 

eingerichtet werden 
-Safety Zone beträgt schiffstyp- und bunkerkonzeptübergreifend 25 m 

-nur direkt beteiligtes und unverzichtbares Personal 
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Tabelle 51 | Inhalte der Regelungstexte auf Hafenebene für Meldepflichten und Kommunikation beim 
Bunkern 

Standort Rechtliche Grundlage Meldepflichten und Kommunikation beim Bunkern 

Antwerpen HafenPolVO -Genehmigungsinhaber muss das Büro des Hafenmeisters im Voraus über 

geplanten Bunkervorgang informieren (voraussichtlicher Beginn sowie die 
tatsächliche Anfangs- und Endzeit des Betriebs) 

-Informationen sind über den vom Büro des Hafenmeisters vorgeschriebenen 
Informationskanal oder das Kommunikationssystem zu übermitteln 

Antwerpen Hafenvorschriften Port of 
Antwerp 

-das Festmachen neben einem Seeschiff ist dem Verkehrszentrum Zandvliet vom 
Bunkerschiff zu melden 

-grundsätzliche Sprache zur Verständigung ist Englisch 
-während des gesamten Einsatzes muss ein zuverlässiges Kommunikationsmittel 

zur Verfügung stehen 
-bei Ausfall ist der Bunkerbetrieb unverzüglich einzustellen 

-auf den Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel kann verzichtet werden, 
wenn sich die verantwortlichen Personen des Empfängers und des Lieferanten 

während des gesamten Bunkerbetriebs von ihren normalen Arbeitspositionen aus 
sehen und miteinander sprechen können 

Zeebrugge HafenO Port of Zeebrugge -Ankündigung 2 Tage im Voraus 

-Kommunikation via Port Control (Funk) 

-gesamte operative Bunkerkommunikation erfolgt über einen anderen Kanal als bei 
Ladevorgängen 

-ein tragbares, eigensicheres Funkgerät vom Empfängerschiff zum Bunkerschiff 
übergeben werden 

-unmittelbare Übermittlung des Fahrplans vor jeder Verlegung von einem LNG-
Bunkerschiff in englischer Sprache über Funk 

Zeebrugge Bunkerordnung Port of 

Zeebrugge 

Kommunikation mindestens auf Englisch (optimal niederländisch) wird 

vorausgesetzt 

Göteborg Hafenvorschriften Wenn im Hafengebiet gebunkert wird, muss dies durch eine Funkmeldung bei der 

Hafenbehörde gemeldet werden. 

Stockholm Hafenvorschriften -für Produkte mit einem Flammpunkt unter 55°C besteht eine allgemeine 

Meldepflicht 
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Tabelle 52 | Inhalte der Regelungstexte auf Hafenebene für Vorqualifizierungen von Bunkerlieferanten 

Standort Rechtliche Grundlage Vorqualifizierung 

Antwerpen Hafenvorschriften Port of 

Antwerp 

LNG: 

STS- und TTS-Transfers: 
-Bunkerlieferanten müssen im Besitz einer Bunkergenehmigung des Hafenmeisters 

sein, um LNG an Schiffe im Hafen von Antwerpen zu liefern 
-Antrag muss beim Büro des Hafenmeisters mindestens 30 Arbeitstage vor der 

ersten Bebunkerung eingehen 
-der angehende Dienstleister wird vom Hafenmeister zu einem Aufnahmegespräch 

eingeladen 
 

STS: 

-für Erteilung einer Bunkergenehmigung verwendet der Hafenbetrieb Antwerpen 

das vom IAPH entwickelten Audit Tool 
-Bunkerlieferant muss für die Erteilung einer Bunkergenehmigung ein 

Aufnahmeformular einreichen 
-Prüfung auf Grundlage des Audit Tools der IAPH 

-Antrag muss mindestens 90 Arbeitstage vor der ersten Bebunkerung beim Büro 
des Hafenmeisters eingehen 

Zeebrugge HafenO Port of Zeebrugge (A) Vorqualifizierungen von LNG-Bunkerlieferanten werden von der Hafenbehörde 
erteilt. 
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Tabelle 53 | Inhalte der Regelungstexte auf Hafenebene für weitere Schutzmaßnahmen beim Bunkern 

Standort Rechtliche Grundlage Weitere Schutzmaßnahmen beim Bunkern 

Amsterdam, 

Rotterdam 

HafenO Amsterdam/Rotterdam LNG-betriebenes Seeschiff zeigt zwischen Sonnenaufgang und -untergang als 

zusätzliche Warnung die internationale Signalflagge "B" und zwischen 
Sonnenuntergang und -aufgang ein konstantes, rundumlaufendes rotes Licht. 

Rotterdam Dekret für das längsseitige 
Bunkern 

-beim Bunkern von LNG dürfen keine anderen Schiffe als das Bunkerschiff 
längsseits eines Schiffes festgemacht werden, das be- oder entbunkert wird 

Antwerpen Hafenvorschriften Port of 
Antwerp 

-Bunkerschiffe dürfen nur so lange an der Seite von Seeschiffen festgemacht 
werden, wie dies zum Bunkern unbedingt erforderlich ist 

-Jeder Tkw/ortsfeste Bunkeranlage/Bunkerschiff muss über ein Notabschaltsystem 

verfügen, das im Notfall eine schnelle und sichere Abschaltung des gesamten 

Betriebs ermöglicht 
-vor Beginn jedes Bunkervorgangs muss das ESD überprüft und getestet werden 

Zeebrugge Bunkerordnung Port of 

Zeebrugge 

-u. a. Vorgaben zum Festmachen, max. Transfervolumen und -raten beim Bunkern 

von LNG 

Göteborg LNG-Betriebsvorschriften Fahrgäste werden durch Warnschilder und die Beschränkungen des Zugangs zu den 

Außendecks auf der Seite, auf der der LNG-Transfer durchgeführt wird, über den 
laufenden LNG-Transfer informiert. 
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Anhang 3 - LNG-Bebunkerung in den Regelungstexten deutscher Bundesländer 

Mecklenburg-Vorpommern  
Hafenverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 17. Mai 2006 (zuletzt geändert am 14. Dezember 2017):  
"§ 22a Bunkern von Schiffsbetriebsstoffen  
(1) ... 

(2) Das Bunkern von tiefgekühlt verflüssigten Gasen zur Eigenversorgung von Wasserfahrzeugen ist 
ausschließlich mit Genehmigung der Hafenbehörde zulässig. Die Hafenbehörde kann Vorkehrungen für die 
allgemeine Sicherheit anordnen, die den mit dem Bunkervorgang verbundenen Risiken angemessen sind.  
(3) ... " 
 
Niedersachsen  

Niedersächsische Hafenordnung vom 25. Januar 2007 (zuletzt geändert am 24. Januar 2013):   
"§ 18 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(1) 1 Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist zu verhindern, dass das Hafengewässer verunreinigt 
wird. 2 Auf Schiffen sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen die von Deck nach Außenbords führenden 
Abflüsse zu verschließen. 3 Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist von den Verantwortlichen ständig zu 

überwachen. 
(2) Wer wassergefährdende Stoffe über eine Schlauchverbindung aus einem Straßenfahrzeug auf ein Schiff oder 
von einem Schiff in ein Straßenfahrzeug transportieren will, hat dies rechtzeitig vorher der Hafenbehörde 
anzuzeigen." 
 
Bremen 
Bremische Hafenordnung vom 24. April 2001 (zuletzt geändert am 25. Oktober 2018): 
"§ 53 Bunkern von Treib- und Schmierstoffen 

(1) Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von unter 55° C dürfen nur an dafür zugelassenen 
landfesten Bunkerstationen gebunkert werden. 
[…] 

 
Hamburg 
"Gefahrgut- und Brandschutzverordnung Hafen Hamburg vom 19. März 2013 (zuletzt geändert am 21. Juli 2015):  

"§ 14 Bunkern von Schiffsbetriebsstoffen 
(1) Beim Bunkern sind nachfolgende Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten: 
1. Aus Tankschiffen dürfen nur Schiffsbetriebsstoffe mit einem Flammpunkt über 55 Grad Celsius 

übergeben werden, 
2. aus Straßentankfahrzeugen dürfen nur Schiffsbetriebsstoffe mit einem Flammpunkt über 100 Grad 

Celsius übergeben werden, 
3. die Bebunkerung von Tankschiffen gemäß § 10 Absatz 2 darf nicht während des Ladens oder der Entgasung 

erfolgen, 
[…] 

(2) Die zuständige Behörde kann in besonderen Fällen Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, wenn die Sicherheit durch 
andere geeignete Maßnahmen gewährleistet ist." 

Schleswig-Holstein  

"Hafenverordnung Schleswig-Holstein vom 25. November 2014 (zuletzt geändert am 25. November 2019): 

"§ 25 Laden und Löschen 

[…] 

(4) Flüssige Stoffe zur Eigenversorgung von Wasserfahrzeugen dürfen nur von ortsfesten Anlagen, 
Bunkerbooten oder Tankkraftwagen abgegeben werden, die mit ausreichenden Einrichtungen zum Schutz vor 

Gefahren für Personen und die Umwelt ausgestattet sind. 

[…]" 

UND  

Hafensicherheitsverordnung Schleswig-Holstein vom 6. Februar 2015 (zuletzt geändert am 18.02.2021) 

>§ 24 Eigenversorgung mit flüssigen Treibstoffen und Gasen 
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(1) Flüssige Treibstoffe zur Eigenversorgung von Schiffen dürfen nur von ortsfesten Anlagen, Bunkerbooten 
oder von Straßentankfahrzeugen aus abgegeben oder aufgenommen werden. 

(2) Für RoRo-, RoPax-, Passagier-, Container-, sowie Trockenmassengutschiffe ist eine wasserseitige sowie 

landseitige Bebunkerung mit Schiffstreibstoffen mit einem Flammpunkt über 55°C während des Ladens und Löschens 
zulässig. Tankschiffen ist es erlaubt, während des Entladevorgangs land- oder wasserseitig bebunkert zu werden. Für 
jegliche Schiffstypen ist für die wasserseitige sowie landseitige Bebunkerung mit Gasen (tiefgekühlt verflüssigt oder 
unter Druck), sowie Schiffstreibstoffen mit einem Flammpunkt unter 55°C während des Ladens und Löschens die 
Genehmigung der Hafenbehörde erforderlich. Weiterhin gilt, dass eine Bebunkerung von Schiffen während der 
Ballastnahme und des Entgasens nicht erlaubt ist.  

(3) Das Bebunkern hat so zu erfolgen, dass keine Treibstoffe auf die Wasserfläche gelangen können.< 

(4) Die Bebunkerung mit tiefgekühlt verflüssigten Gasen, Gasen unter Druck, sowie von entzündbaren Flüssigkeiten 
mit einem Flammpunkt unter 55°C ist nur mit Genehmigung der zuständigen Hafenbehörde zulässig. 

(5) In den Fällen des Absatzes 4 ist der Hafenbetreiber verpflichtet, für jedes Hafengebiet vorab eine generelle 
Risikobewertung zur Eignung der jeweiligen Hafengebiete zu erstellen oder von Dritten erstellen zu lassen. Für die 

Erstellung der Risikobewertung ist eine hinreichende Qualifikation darzulegen. In der Risikobewertung sollen die 
zuvor benannten Stoffgruppen und Aggregatzustände berücksichtigt werden. Die zuständige Hafenbehörde ist 
berechtigt, weitere Stellungnahmen zur generellen Risikobewertung einzuholen und anzufordern. Auf Verlangen der 
zuständigen Hafenbehörde ist die generelle Risikobewertung zu überarbeiten. Alle 5 Jahre ist die Risikobewertung auf 
die Notwendigkeit einer Überarbeitung zu prüfen. Die zuständige Hafenbehörde kann eine Überarbeitung auch 
außerhalb dieses Zeitrahmens einfordern, sofern dies erforderlich ist. 

(6) Für die Genehmigung eines konkreten Bebunkerungsvorgangs mit tiefgekühlt verflüssigten Gasen, Gasen unter 
Druck oder entzündbaren Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 55°C müssen die Beteiligten des 
Bunkervorgangs vorab eine einzelfallspezifische Risikoanalyse erstellen und der Hafenbehörde vorlegen. Auf 
Verlangen der zuständigen Hafenbehörde ist die Risikoanalyse zu überarbeiten. Für mehrere regelmäßig 
wiederkehrende, gleiche Bunkervorgänge kann die Hafenbehörde eine zeitlich begrenzte generelle Genehmigung 
erteilen. 

(7) Die Bebunkerung mit Benzin (UN-Nummer 1203, Gefahrgutklasse 3, Flammpunkt -25°C) ist aufgrund der 
bekannten Handhabe im Straßenverkehr von den Bestimmungen der Absätze 5 und 6 befreit, sofern die 
Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit dieser Stoffgruppe eingehalten werden. 

(8) Die Mindestinhalte der Risikobewertung und -analyse werden durch die oberste Hafenbehörde durch 
Allgemeinverfügung bestimmt.< 
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Derzeitige Auslegung: 

Mecklenburg-Vorpommern: eindeutige Regelung 

Niedersachsen: derzeit noch keine explizite Regelung zu LNG und 
anderen Gasen (tiefgekühlt verflüssigt oder unter 
Druck). 

Bremen Die derzeitige Formulierung schließt tiefgekühlt 

verflüssigte Gase ein, allerdings gibt es in Bremen 
bisher keine landfeste Anlage. Bunkervorgänge durch 
Tkw oder wasserseitig mit einem Bunkerschiff sind 
dagegen genehmigungspflichtig. Die zu erfüllenden 
Voraussetzungen sind in den >vorläufigen 
Anforderungen an die Betankung von Schiffen mit LNG< 
aus 2014 formuliert. 
Für die Stromkajen in Bremerhaven wurde eine 
Risikobewertung für die wasserseitige Bebunkerung 
erstellt, die Grundlage für entsprechende 
Einzelgenehmigungen ist. Daraus geht eine Festlegung 

der Hazardous Zone, der Safety Zone und auch der 
Monitoring and Security Area für einen Bunkervorgang 
an einem der dortigen Liegeplätze hervor. 

Hamburg Es gibt keine eindeutige Formulierung zur Bebunkerung 
mit Gasen. Ein Bunkervorgang mit LNG (oder anderen 

Gasen) wäre derzeit nur mit der Ausnahmegenehmigung 
nach §14 Abs 2 möglich.  

Schleswig-Holstein Das Bunkern tiefgekühlt verflüssigter Gase, Gasen unter 
Druck oder entzündbaren Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt unter 55°C ist mit Genehmigung der 

zuständigen Hafenbehörde zulässig. Vom Hafenbetreiber 
ist vorab eine generelle Risikobewertung zu erstellen. 
Die Beteiligten eines entsprechenden Bunkervorgangs 
müssen eine einzelfallspezifische Risikoanalyse erstellen. 
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Anhang 4 - Stoffliche Eigenschaften alternativer Schiffskraftstoffe 

Erdgas 

In seinem flüssigen Zustand (LNG) ist Erdgas weder explosiv noch brennbar. LNG weist einen sehr 
niedrigen Flammpunkt von -187°C auf, ist farb- und geruchslos sowie nichttoxisch. Bei der Freisetzung 
von LNG wird sich dieses am Boden oder kurz oberhalb der Wasseroberfläche zentrieren und fast zeitgleich 
in eine intensive Verdampfungsphase übergehen. Die Verdampfungsrate sinkt anschließend bis zu einem 
relativ konstanten Wert herab. Sobald die Verdampfungsrate und die LNG Austrittsgeschwindigkeit den 
gleichen Wert besitzen, breitet sich die LNG-Lache nicht weiter aus. Das entstehende Erdgas ist im 
Gegensatz zu LNG leicht entzündlich und stellt besondere Gefahren für Mensch und Umwelt dar. Zu einer 
Entzündung von Erdgas kann es kommen, sobald es im richtigen Sättigungsverhältnis mit Sauerstoff 
vorliegt und durch eine externe Zündquelle entzündet wird. Die hierfür maßgebliche untere 
Explosionsgrenze liegt bei ca. 5 Vol.-%, die obere Explosionsgrenze bei ca. 15 Vol.-%. Die bei einer 

Entzündung von Erdgas i. d. R. auftretenden Brandarten sind: 

▪ Pool Fire 
▪ Flash Fire 
▪ Jet Fire 

Erdgas besitzt eine erheblich höhere Wärmestrahlungsintensität als herkömmliche (Schiffs-)Kraftstoffe. 

Dies liegt u. a. in der höheren Verbrennungstemperatur von Erdgas begründet. Die Auswirkungen eines 

Erdgasbrandes auf Personen oder Anlagen sind daher bei gleicher Entfernung und gleicher Abbrandmenge 

größer als die von Bränden herkömmlicher Kraftstoffe.634 

Schließlich ist zu beachten, dass der direkte Kontakt mit LNG zu schwerwiegenden Gefrierverletzungen 
führen kann. Wenn Stahl mit LNG in Kontakt kommt, wird dieser aufgrund der sofortigen niedrigen 

Temperatur verspröden und eine Stahlstruktur kann brechen. Kryogener Stahl behält seine Duktilität bei 

niedrigen Temperaturen und ist daher beständiger gegen den Kontakt mit tiefgekühlten Flüssigkeiten.635 

 

LPG 

LPG ist ein unter atmosphärischen Bedingungen gasförmiges Gemisch, das überwiegend aus Propan und 

Butan zusammengesetzt ist. Es kann zur Nutzung als (Schiffs-)Kraftstoff unter einem relativ niedrigen 

Druck von ca. 6 bar verflüssigt werden. Die Vorteile der Verflüssigung liegen, wie bei Erdgas, in der 

Verringerung des Volumens bei gleichzeitiger Verdichtung mit dem Ergebnis eines relativ hohen 
Energiegehalts.636 

LPG kann als Kraftstoff mit niedrigem Flammpunkt eingestuft werden. Im Falle eines LPG-Austritts nimmt 
die Flüssigkeit ihren ursprünglichen gasförmigen Zustand ein. Das entstehende Propan- und Butangas hat 

eine narkotisierende Wirkung. Die Minimalzündenergie von Propan und Butan ist mit denen von LNG und 

Methanol vergleichbar, somit kann es bei Vorhandensein eines Gas-Luft-Gemischs im Bereich der unteren 
und oberen Explosionsgrenze durch externe Zündquellen zu einer Entzündung kommen. 

Schiffsmotoren, die mit LPG betrieben werden, besitzen den Vorteil, dass sie generell auch für den Einsatz 
weiterer Kraftstoffe, wie z. B. Methanol oder Ammoniak, ausgelegt sein können.637 
 
Methanol 

Unter Normalbedingungen ist Methanol eine toxische, farblose, entzündliche und leicht flüchtige 

Flüssigkeit, die einer angepassten Handhabung bedarf, um Gefahren für Menschen und Umwelt zu 
vermeiden. Durch die hohe Entzündlichkeit sind stets alle Zündquellen zu beseitigen. Methanol wird mit 

 
634 Vgl. Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock, 2015. 
635 Vgl. EMSA, 2018 
636 Vgl. Aral, 2020. 
637 Vgl. Flüssiggas, 2020. 
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11°C als Kraftstoff mit niedrigem Flammpunkt eingeordnet. Es bildet mit Luft explosive Gemische und 
verbrennt mit einer nicht leuchtenden Flamme.638 

Einen großen Vorteil der Nutzung bildet die vergleichbare Massendichte von Methanol (790 kg/m3) und 
Marine Gas Oil (890 kg/m3). Diese physikalische Eigenschaft ermöglicht es, bestehende auf Schweröl oder 
Marine Gas Oil ausgelegte Lagerungs- und Transportinfrastrukturen technisch auch für Methanol nutzen 
zu können. Der Einsatz von Methanol als Schiffskraftstoff erfordert dennoch geringe Umbaumaßnahmen. 
Aufgrund seines korrosiven Charakters führt der Einsatz von Methanol bspw. zum erhöhten Verschleiß der 
betroffenen Motorkomponenten, wodurch die Materialien angepasst werden müssen. Methanol enthält 
keinen Schwefel und bei der Verbrennung werden die Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen 
Kraftstoffen reduziert. Aufgrund seiner Eigenschaften unterliegt Methanol der Einstufung als 
Gefahrstoff.639 
 
Ammoniak 

Ammoniak ist bei Raumtemperatur ein toxisches, farbloses, stechend riechendes Gas. Die Nutzbarkeit als 
Schiffskraftstoff wird durch eine Verflüssigung bei Temperaturen von -33°C oder durch Druckerhöhung 
hergestellt. Dabei ist bei 20°C bereits ein Druck von 900 kPa ausreichend.640 

Bei einem Austritt flüssigen Ammoniaks kommt es ähnlich wie bei LNG zum Verdampfen der Lache und 

der Entstehung von Gas. Für die Entzündung von Ammoniak ist eine deutlich höhere Zündenergie als bei 

den übrigen Schiffskraftstoffen vonnöten, ohne Wärmezufuhr erlischt die Flamme sofort. Als 

Voraussetzung für die Entzündbarkeit muss zudem ein Gas-Luft-Gemisch innerhalb der unteren 

(15,4 Vol.-%) und oberen (33,6 Vol.-%) Explosionsgrenzen von Ammoniak vorliegen. Freigesetztes 
Ammoniak ist leichter als Luft und steigt daher auf. Es stellt somit aufgrund seiner toxischen Eigenschaften 

eine Gefahr für Mensch und Umwelt dar.641 

 
Wasserstoff 

Wasserstoff ist ein farb- und geruchloses Gas, das weder toxische noch korrosive Eigenschaften aufweist. 
Seine Dichte beträgt bei atmosphärischen Bedingungen 0,08 kg/m3, womit er leichter als Luft ist. 

Wasserstoff besitzt von allen hier betrachteten Kraftstoffen die höchste massebezogene Energiedichte.642 

Die Speicherung von Wasserstoff kann zum einen durch die Verflüssigung des Gases und zum anderen 

durch Druckerhöhung erfolgen. Dabei stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung: 

▪ Verflüssigung durch Abkühlen - Liquid Hydrogen 
▪ Speicherung durch Druckerhöhung - Compressed Hydrogen 
▪ Speicherung durch organische Wasserstoffträgermaterialien - Liquid Organic Hydrogen Carriers643 

Wasserstoff ist von allen bekannten Substanzen die brennbarste und sehr leicht entzündlich. Das Gas 
reagiert heftig mit Luft, Sauerstoff, Halogenen und starken Oxidationsmitteln. Eine Aufheizung und viele 
Reaktionen des Gases können Brände oder Explosionen verursachen. Explosive Wasserstoff-Luftgemische 

bilden sich im Bereich zwischen 4 Vol.-% und 77 Vol.-% und können somit vergleichsweise sehr leicht 
entstehen. Hohe Konzentrationen von Wasserstoff in der Luft führen zur Verdrängung von Sauerstoff mit 

der Gefahr von Bewusstlosigkeit oder Tod. 

Wasserstoff ist in organischen Lösungsmitteln etwas löslicher als im Wasser und ist bei Normaltemperatur 
inert. Bei hohen Temperaturen ist Wasserstoff jedoch sehr reaktionsfreudig.644  

 
638 Vgl. Lloyd`s Register, 2014 
639 Vgl. Maritimes Cluster Norddeutschland e. V., 2018. 
640 Vgl. Uhde Corporation of America, 2012 
641 Vgl. Lumitos AG, 2005 
642 Vgl. Tüv Süd, 2020 
643 Vgl. Niedersachsen Ports, 2020d. 
644 Vgl. Lenntech B.V., 2020 
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Anhang 5 - Aktueller Stand der Technik 

Die für Bunkervorgänge verwendeten Infrastrukturen, Ausrüstungen und Verfahren sollten sich am 
aktuellen Stand der Technik orientieren, um die stets sichere Durchführung zu gewährleisten. Die 
Anwendung des aktuellen Stands der Technik wird zum einen durch rechtlich verbindliche Grundlagen 
sichergestellt. Diese bestehen für Transportmittel, die alternative Kraftstoffe befördern oder als Kraftstoff 
nutzen durch die folgenden verbindlichen Regularien (vgl. Kapitel 2.2.1): 

▪ IMO IGC-Code - Bau, Ausrüstung und Betrieb von Seeschiffen, die Gase transportieren 
▪ IMO IBC-Code - Bau, Ausrüstung und Betrieb von Seeschiffen, die gefährliche Chemikalien 

transportieren 
▪ IMO IGF-Code - Bau, Ausrüstung und Betrieb von Seeschiffen, die Gase oder andere Kraftstoffe 

mit einem Flammpunkt unter 60°C verwenden 
▪ ADR - Bau, Ausrüstung und Betrieb von Tkw, die Gefahrgüter transportieren 

▪ ADN - Bau, Ausrüstung und Betrieb von Binnenschiffen, die Gefahrgüter transportieren 
▪ MSC.1/Circ.1621 - Vorläufige Richtlinie zur Sicherheit methanol-/ethanolbetriebener Schiffe 

Es liegen im Status quo jedoch nicht für alle betrachteten alternativen Schiffskraftstoffe rechtlich 
verbindliche Grundlagen vor. Um Kraftstoffe wie bspw. Wasserstoff oder Ammoniak, die bisher nicht im 
IGF-Code behandelt werden, zum Antrieb von Schiffen zu nutzen, müssten daher Äquivalenznachweise 

für den sicheren Einsatz erbracht werden. Eine Möglichkeit, diese Nachweise zu erbringen besteht darin, 

dass bspw. Klassifikationsgesellschaften eigene Richtlinien für die entsprechenden Schiffskraftstoffe 

erarbeiten.645 

Da nicht für alle Komponenten des Bunkerns eindeutige rechtliche Grundlagen bestehen, wird ergänzend 
empfohlen, Systeme nach international etablierten Standards und Normen auszulegen. Die technischen 

Rahmenbedingungen der nachfolgend aufgeführten Dokumente weisen für das Bunkern von LNG auf einen 

grundsätzlich sicheren Bunkerbetrieb hin: 

▪ ISO 20519:2017 - Spezifikation für das Bunkern flüssigerdgasbetriebener Schiffe 

▪ DIN EN IEC 60079:2019 - Explosionsgefährdete Bereiche 
▪ DIN EN ISO 16904:2016 - Auslegung und Prüfung von Schiffsverladearmen für Flüssigerdgas 

für konventionelle landseitige Terminals 

▪ ISO/TS 18683:2015 - Leitlinien für Systeme und Anlagen zur Flüssigerdgasversorgung als 

Brennstoff für Schiffe 

▪ ISO/TS 16901:2015 - Richtlinie zur Ausführung von Risikobewertungen von LNG 
Installationen an Land inklusive der Schiff-/Land-Schnittstelle 

▪ DIN EN ISO 16903:2015 - Eigenschaften von Flüssigerdgas mit Einfluss auf die Auslegung 

und die Materialauswahl 

▪ DIN EN ISO 28460:2010 - Anlagen und Ausrüstung für Flüssigerdgas - Schnittstelle zwischen 
Schiff und Land und Hafenbetrieb 

▪ DIN EN 31010:2010 - Verfahren zur Risikobeurteilung 
▪ DIN EN 13645:2001 - Auslegung von landseitigen Anlagen mit einer Lagerkapazität zwischen 

5 t und 200 t 

Bunkerparteien, die bei der technischen Durchführung des Bunkerns nachweislich nach den Prinzipien der 

genannten Standards und Normen handeln, können grundsätzlich als technisch qualifiziert angesehen 

werden. Bunkerparteien, die hingegen nicht die Anforderungen erfüllen, müssen nicht zwingendermaßen 
ungeeignet für die technische Durchführung von Bunkervorgängen sein. Die Einhaltung der Standards 
kann ggf. durch andere technische Lösungen oder Verfahren erreicht werden, wenn diese von einer 
unabhängigen Stelle geprüft und abgenommen wurden. 

 
645 Vgl. DNV GL, 2019c. 
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Ähnlich wie bei den rechtlichen Grundlagen besteht auch bei den vorliegenden Standards und Normen für 
das Bunkern eine Diskrepanz zwischen den alternativen Schiffskraftstoffen. Für Methanol, LPG, 
Wasserstoff und Ammoniak bestehen im Status quo noch wenige bis keine konkreten Empfehlungen, die 
vergleichbar mit den zuvor aufgeführten Standards und Normen für das Bunkern von LNG wären. Jedoch 
bestehen für diese alternativen Schiffskraftstoffe gute Praxisbeispiele, bspw. in Form von Leitfäden, die 
dem Kapitel 2.2.2 entnommen werden können. 
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Anhang 6 - Indexwerte für Eintrittswahrscheinlichkeiten und Konsequenzen 

Tabelle 54 | Ermittlung des Index für Konsequenzen von Risiken646 

Konsequenzindex 

Index 
Konsequenz 
(qualitativ) 

Auswirkungen Mensch Auswirkungen Schiff 
Äquivalenzzahl 

Unglücke  

1 gering 
leichte Verletzungen lokale Beschädigungen 

0,01 

2 erheblich 
schwere Verletzungen leichter Schiffsschaden 

0,1 

3 schwer 
einzelner Todesfall oder 
mehrere schwere 
Verletzungen 

schwere Schäden 
1 

4 katastrophal 
mehrere Todesfälle Totalverlust 

10 

 
Tabelle 55 | Ermittlung des Index für Eintrittswahrscheinlichkeiten von Risiken647 

Eintrittswahrscheinlichkeitsindex 

Index 
Eintrittswahr-
scheinlichkeit 
(qualitativ) 

Definition 
Eintrittswahr-
scheinlichkeit 

(pro Schiffjahr) 

7 sehr hoch 
wird wahrscheinlich einmal pro Monat auf einem 
Schiff auftreten 10 

5 wahrscheinlich 
tritt wahrscheinlich einmal pro Jahr in einer Flotte 
von 10 Schiffen auf 0,1 

3 gering 
tritt wahrscheinlich einmal pro Jahr in einer Flotte 
von 1.000 Schiffen auf 10-3 

1 sehr gering 
tritt während der Lebensdauer (20 Jahre) einer 
Flotte von 5.000 Schiffen wahrscheinlich einmal auf 10-5 

 
  

 
646 Vgl. Maritime Safety Committee, 2018. 
647 Vgl. Maritime Safety Committee, 2018. 
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Anhang 7 - Mitglieder des Projektbeirats 

Institution / Unternehmen Beiratsmitglied Internetpräsenz 

Deutsches Maritimes Zentrum 
e.V. 

Bärbel Kunze 
Katja Leuteritz 

https://www.dmz-maritim.de/ 

Freie Hansestadt Bremen - 
Hansestadt Bremisches Hafenamt 

Kapt. Insa Kühle www.hbh.bremen.de 

Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und 

Tourismus des Landes SH - 
Referat Häfen, Schifffahrt 

Maria Hitziger www.schleswig-holstein.de 

Wessels Marine GmbH Christian Hoepfner www.wessels-marine.com 

VDR - Verband Deutscher Reeder Kapt. Matthias Imrecke www.reederverband.de 

ZDS - Zentralverband der 

deutschen Seehafenbetriebe e.V 

Lutz Könner www.zds-seehaefen.de 
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Anhang 8 - Teilnehmer der Expertengespräche 

Institution / Unternehmen Internetpräsenz 

Autoport Emden GmbH www.autoport-emden.de 

Behörde für Justiz und 

Verbraucherschutz Hamburg 

www.hamburg.de/bjv 

Brunsbüttel Ports GmbH www.brunsbuettel-ports.de 

BMVI - Abteilung 
Wasserstraßen, Schifffahrt 

www.bmvi.de 

Containerships - CMA CGM 

GmbH  

www.containershipsgroup.com 

DEME Group www.deme-group.com 

EVAG Emder Verkehrs und 

Automotive Gesellschaft mbH 

www.evag.com 

Feuerwehr Emden www.emden.de 

Feuerwehr Hamburg www.hamburg.de/feuerwehr 

GasCom Equipment GmbH www.gascom.de 

GDWS - Unterabteilung 
Seeschifffahrt 

www.gdws.wsv.bund.de 

Hansestadt Bremisches 
Hafenamt 

www.hbh.bremen.de 
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Institution / Unternehmen Internetpräsenz 

Port Authority Emden www.nports.de/port-authority 

Oberhafenamt Hamburg www.hamburg-port-authority.de 

Hafen- und Seemannsamt 

Rostock 

www.rathaus.rostock.de/de/service/aemter/hafen_und_seemannsamt 

Hamburg Port Authority AöR www.hamburg-port-authority.de 

LKN SH www.schleswig-holstein.de/DE/Landes-regierung/LKN/lkn_node.html 

Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und 

Digitalisierung MV 

www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/ 

Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Arbeit, Technologie 

und Tourismus des Landes 

SH 

www.schleswig-holstein.de 

Gasum Oy (vormals Nauticor 

GmbH & Co. KG) 

www.gasum.com/en/ 

NAUTITEC GmbH & Co. KG www.nautitec-leer.de 

Rostock Port GmbH www.rostock-port.de 

Shell Deutschland Oil GmbH www.shell.de 

Staatliche Rhein-Neckar-
Hafengesellschaft Mannheim 
mbH 

www.hafen-mannheim.de 
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Institution / Unternehmen Internetpräsenz 

Wasserschutzpolizei Hamburg www.polizei.hamburg/wasserschutzpolizei 

Wessels Reederei GmbH & 
Co. KG 

www.wessels.de 
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